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Satzung zur Änderung der 

Fach-Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Mathematik 

an der Universität Bayreuth 

Vom 20. Dezember 2012 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 

Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth folgende 

Änderungssatzung:*) 

§ 1 

Die Fach-Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mathematik an der Universität 

Bayreuth vom 1. Juni 2011 (AB UBT 2011/019) wird wie folgt geändert: 

 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) In der Paragraphenbezeichnung des § 3 wird das Wort „Studium“ ersetzt durch den 

Passus „Vollzeit- und Teilzeitstudium“. 

b) § 6 erhält folgende Bezeichnung: 

„§ 6 Anrechnung von Kompetenzen“ 

2. In § 3 wird in der Überschrift das Wort „Studium“ ersetzt durch den Passus „Vollzeit- und 

Teilzeitstudium“. 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Bei Buchstabe B wird in der vorletzten Zeile der Passus „ein beliebiges Modul 

aus RM1/RM2/AM1/AM2/P (Kürzel B-MP)“ ersetzt durch den Passus „ein 
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beliebiges Modul aus RM1/RM2/AM1/AM2/P oder ein weiteres 

Vertiefungsmodul (Kürzel B-MP)“. 

bb) Bei Buchstabe E werden folgende letzte Sätze angefügt: 

„Ein einmaliger Wechsel des Anwendungsfaches ist möglich. Hierbei verfallen 

alle Fehlversuche im alten Anwendungsfach.“ 

b) In Abs. 3 wird Satz 4 wie folgt neu formuliert:  

„4Es werden die zusätzlichen Prüfungsleistungen im Zeugnis dokumentiert, soweit 

diese in einem Modulhandbuch eines Studiengangs an der Universität Bayreuth 

definiert sind; die erzielten Noten gehen nicht in die Berechnung der Gesamtnote 

ein.“ 

4. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Voraussetzung für den Zugang zum Studium ist die allgemeine oder 

fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung gemäß der Verordnung über die 

Qualifikation für ein Studium an den Hochschulen des Freistaates Bayern und den 

staatlich anerkannten nichtstaatlichen Hochschulen i.V.m. der Satzung über den 

fachgebundenen Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Berufstätige ohne 

schulische Hochschulzugangsberechtigung (Hochschulzugangssatzung) an der 

Universität Bayreuth in den jeweils geltenden Fassungen oder eine äquivalente 

ausländische Hochschulzugangsberechtigung.“ 

5. § 6 erhält folgende Fassung: 

 „§ 6 

Anrechnung von Kompetenzen 

(1) Die Anrechnung von Kompetenzen (Lernergebnisse) bestimmt sich nach Art. 63 

Abs. 1 und 3 BayHSchG. 

(2) Eine Anrechnung außerhalb des Hochschulbereichs erworbener Kompetenzen ist 

ausgeschlossen. 

(3) 1Werden Kompetenzen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme 

vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 

einzubeziehen. 2Bei nichtvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden“ aufgenommen; eine Einbeziehung in die Prüfungsgesamtnote findet in 

diesem Fall nicht statt. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist 

zulässig. 4Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anrechnung entscheidet 

der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachvertreter. 
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5Wird die Anrechnung versagt, kann die betroffene Person innerhalb einer Frist von 

vier Wochen nach Zustellung der Versagung eine Überprüfung der Entscheidung 

durch die Hochschulleitung beantragen. 6Die Hochschulleitung gibt dem 

Prüfungsausschuss eine Empfehlung für die weitere Behandlung des Antrags. 

(4) Werden Leistungspunkte angerechnet, so wird für je 30 volle angerechnete 

Leistungspunkte ein Semester Studienzeit (bzw. zwei Semester, bei Einschreibung 

in ein Teilzeitstudium) für die Modulfristen der noch abzuleistenden Module gezählt. 

(5) Studienleistungen, die im Rahmen eines Frühstudiums gemäß § 5 Abs. 3 erbracht 

worden sind, werden anerkannt.“ 

6. § 8 Abs. 8 Satz 5 wird ersatzlos gestrichen. 

7. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) 1Hat ein Kandidat bis Ende des achten Semesters im Vollzeitstudium bzw. bis 

Ende des sechzehnten Semesters im Teilzeitstudium die in Abs. 1 genannten 

Voraussetzungen aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht erreicht, gilt die 

Bachelorprüfung als erstmals nicht bestanden. 2Geringfügige 

Überschreitungen der genannten Frist, die sich aus dem Ablauf des 

Prüfungsverfahrens ergeben, sind zulässig. 3Bereits bestandene, fristgerecht 

abgelegte Prüfungen müssen nicht wiederholt werden.“ 

b) Es werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

„(4) 1Werden die fehlenden Prüfungen im Kernfach oder Anwendungsfach oder 

die Bachelorarbeit nicht innerhalb eines Jahres nach der in Abs. 3 Satz 1 

festgelegten Frist bestanden oder sind die Wiederholungsmöglichkeiten 

vorher ausgeschöpft, so ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden. 
2Die Frist wird durch Exmatrikulation und Beurlaubung nicht unterbrochen. 
3Über das endgültige Nichtbestehen ergeht ein Bescheid nach Maßgabe von 

§ 2 Abs. 5 der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung für Bachelor- und 

Masterstudiengänge in der Mathematik an der Universität Bayreuth vom  

01. Juni 2011 in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit Art. 41 des 

Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) in der jeweils 

gültigen Fassung. 4Dem Studierenden kann vom Prüfungsausschuss auf 

Grund eines vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist zu stellenden Antrags 

wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender Gründe, eine Nachfrist 

gewährt werden. 



 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

4

(5) 1Für den Fall, dass vor Ablauf der in Abs. 3 Satz 1 genannten Frist eine 

Exmatrikulation erfolgt, sind nicht bestandene Prüfungen innerhalb eines 

Jahres ab dem Zeitpunkt der Exmatrikulation zu wiederholen; hierzu ist eine 

erneute Immatrikulation nach Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG erforderlich. 
2Werden die in Satz 1 genannten Prüfungen innerhalb der dort festgelegten 

Frist nicht wiederholt, nicht bestanden oder sind die 

Wiederholungsmöglichkeiten vorher ausgeschöpft, so ist die Bachelorprüfung 

endgültig nicht bestanden. 3Unabhängig von der Exmatrikulation ist dem 

Studierenden das endgültige Nichtbestehen bekannt zu geben. 4Abs. 4 Sätze 

3 und 4 gelten entsprechend.“ 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) 1Jede erstmals nicht bestandene Prüfungsleistung kann bis zu zweimal 

wiederholt werden. 2Werden Prüfungen auch nach der zweiten Wiederholung 

nicht bestanden, ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden. 3Die 

zweite Wiederholung kann auch mündlich erfolgen, auch wenn die beiden 

vorherigen Prüfungen schriftlich erfolgt sind; dies bestimmt der Prüfer.“ 

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) 1Wird die Bachelorarbeit nicht bestanden, so ist eine Wiederholung mit neuem 

Thema möglich. 2Eine zweite Wiederholung der Bachelorarbeit ist nicht 

möglich.“ 

c) Es wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) Durch studienorganisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die 

Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung bzw. der nicht bestandenen 

Bachelorarbeit in der Regel innerhalb einer Frist von sechs Monaten möglich 

ist.“ 

§ 2 

1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2§ 1 Nrn. 7 und 8 gelten für 

alle Prüfungen, die seit dem 01. März 2011 abgelegt wurden. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 5. Dezember 2012 

und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 18. Dezember 2012,  

Az.: A-3378/0 - I/1.  

Bayreuth, 20. Dezember 2012     UNIVERSITÄT BAYREUTH 

            DER PRÄSIDENT 

  

Professor Dr. Rüdiger Bormann 

 

Diese Satzung wurde am 20. Dezember 2012 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederlegung wurde 

am 20. Dezember 2012 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung 

ist der 20. Dezember 2012. 

 


